
Lärmbestimmungen für die  
Nacht- und Sonntagsruhe 

1. Jede Störung der Nachtruhe zwischen 22.00 und 07.00 Uhr ist verboten. 

2. Für den Sonntag und die Feiertage gelten die gleichen Regeln wie für die Nacht. 
 - Die Nachbarn und Anwohner danken dafür! 
 - Unsere Gärten sind kein Festplatz! 

3. Sperrzeiten für lärmige Arbeiten: 
 Montag bis Freitag 12.00 bis 13.00 Uhr und von 20.00 bis 07.00 Uhr. 
 Samstag 12.00 bis 13.00 Uhr und ab 17.00 Uhr. 
 Sonntag ganzer Tag. 

Bei Reklamationen erhebt der Vorstand eine Gebühr von Fr. 100.-. 
Im Wiederholungsfall droht die Kündigung des Gartens. 
Der Vorstand 
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